
Verbrechensbekämpfung in Westdeutschland die Halt
losigkeit der Konvergenzthesen. Sie macht deutlich, daß 
ein formaler, an äußeren Erscheinungsformen orientier
ter Vergleich des Kriminalitätsvorbeugungssystems, das 
unter den monopolkapitalistischen Herrschaftsbedin
gungen in Westdeutschland angestrebt wird, mit dem

in der DDR entstehenden System unmöglich ist. Die 
Nichtbeachtung des Systemcharakters und der gesell
schaftlichen Bezogenheit birgt auch ibei der Betrachtung 
einzelner Maßnahmen der Kriminalitätsbekämpfung 
und -Verhütung die Gefahr von Konvergenzvorstellun
gen in sich.

Informationen der zentralen Rechtspflegeorgane

In der Zeit vom 25. bis zum 30. Mai 1970 besuchte auf 
Einladung des Ministers der Justiz der DDR, Dr. Kurt 
Wünsche, eine Studiendelegation des Justizministe
riums der Ungarischen Volksrepublik unter Leitung 
das Ministers der Justiz, Dr. Mihaly Korom, die Deut
sche Demokratische Republik.
Im Mittelpunkt des Interesses der Gäste stand vor al
lem das System der Auswahl und Lenkung der Justiz
kader, deren Aus- und Weiterbildung sowie die sich 
in dieser Hinsicht zwischen dem Ministerium der Ju
stiz und der Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt- 
Universität bzw. der Deutschen Akademie für Staats
und Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“ entwickeln
den Beziehungen. Weiterhin informierte sich die Dele
gation über die Leitungstätigkeit der Gerichtsdirekto
ren, ihre Teilnahme an der Rechtsprechung und die 
Gewährleistung der Information und Zusammenarbeit 
zwischen den Gerichten und den Partei-, Staats- und 
gesellschaftlichem Organen ihres Territoriums bei der 
komplexen Bekämpfung und Vorbeugung von Rechts
verletzungen.

•

Auf Einladung des Generalstaatsanwalts der DDR, Dr.
Josef Streit, besuchte eine Delegation der Staatsanwalt
schaft der Ungarischen Volksrepublik unter Leitung 
ihres Generalstaatsanwalts, Dr. Geza Szenäsie, in der 
Zeit vom 10. bis 19. Mai 1970 die Deutsche Demokra
tische Republik.
Während ihres Aufenthaltes besuchte die Delegation 
die Bezirke Dresden, Erfurt, Magdeburg, Halle und 
Cottbus und führte mit leitendem Mitarbeitern der ver
schiedenen Rechtspflegeorgane und des Staatsapparats 
einen vielseitigen Erfahrungsaustausch. Im Mittelpunkt 
der Gespräche standen dabei Fragen der Kriminaii- 
tätsbekämpfung und -Vorbeugung sowie der Gesetzlich- 
keitsaufiskht durch die Staatsanwaltschaft.

*

Am 4. Juni 1970 fand eine vom Präsidenten des Ober
sten Gerichts und vom Minister der Justiz gemeinsam 
eimberufene Direktorentagung statt, auf der die Be
zirksgerichte mit dem Modell der Leitung, Information 
und Arbeitsorganisation des Stadtgerichts von Groß- 
Berlin vertraut gemacht wurden. Dieses Modell soll 
nunmehr Grundlage einer umfassenden Diskussion in 
den Bezirksgerichten sein. Es wird angestrebt, unter 
Beachtung der sich aus den Beratungen ergebenden 
Hinweise und Vorschläge ein im Prinzip für alle Be
zirksgerichte anwendbares Modell der gerichtlichen 
Führungstätigkeit zu entwickeln und dieses im Jahre 
1971 einzjuführen. Das setzt voraus, daß die Bezirks
gerichte bereits jetzt die im Berliner Modell fixierten 
Prinzipien entsprechend den örtlichen Bedingungen zu 
verwirklichen beginnen. Damit wird der Forderung 
des 16. Plenums des Obersten Gerichts entsprochen, die 
Leitungstätigkeit der Bezirksgerichte insbesondere hin
sichtlich der Rechtsprechung, ihrer Qualität und Effek
tivität zu verbessern und so den gewachsenen Anforde
rungen an die staatliche Führungstätigkeit gerecht zu 
werden.
Die wesentlichsten Prinzipien des Berliner Modells 
werden in einem der nächsten Hefte der „Neuem Ju
stiz“ noch ausführlich erörtert.

•

Beim Generalstaateanwalt der DDR konstituierte sich 
am 28. April 1970 in Verwirklichung einer Empfehlung

des Verflassungs- und Rechtsausschusses der Volkskam
mer der DDR die ständige Arbeitsgruppe „Komplexe 
Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung“. (Über die 
Vorbereitung der Bildung dieser Arbeitsgruppe vgl. die 
Information in NJ 1970 S. 245.) In diesem ständig ar
beitenden Gremium wirken unter Federführung des 
Generalstaatsamwalts der DDR Vertreter des Obersten 
Gerichts, der Ministerien des Innern und der Justiz, 
des Ministers für die Anleitung und Kontrolle der Be
zirks- und Kreisräte, der Arbeiter-und-Bauern-Inspek- 
tion, des FDGB-Bundesvorstandes, des Natianalrates 
der Nationalen Front sowie der Deutschen Akademie 
für Staats- und Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“ 
mit dem Ziel zusammen, die Leiter bzw. Leitungen der 
beteiligten Organe in spezifischer Weise bei der sy
stemhaften Einordnung von Erfordernissen der kom
plexen Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung in 
ihre Führungstätigkeit zu unterstützen.
Für die Arbeitsgruppe wurde folgender Auftrag be
stätigt :
— Studium der gesellschaftlichen Wirksamkeit der von 

den örtlichen Staatsorganen und Betrieben beschlos
senen Festlegungen sowie der Initiativen und Maß
nahmen der Rechtspflegeorgane zur Entwicklung der 
komplexen KriminaMtätsvorbeugung und -bekämp
fumg;

— kontinuierliche Aufbereitung wichtiger Erfahrungen 
und Erkenntnisse sowie auftretender Probleme für 
die zentrale Leitungstätigkeit;

— Unterbreitumg von Vorschlägen an die Leiter bzw. 
Leitungen zur Verallgemeinerung fortgeschrittener 
Erfahrungen, von Problemen, die zentral gelöst 
werden müssen, sowie von wichtigen Informationen 
an höhere Führungsorgane.

Unter sachlichen Aspekten wird sich die Arbeitsgruppe 
in den nächsten Jahren vor allem auf die Wirksamkeit 
der Vorbeugung und Bekämpfung der Jugendkrimina
lität, von Kinderdelikten und der kriminellen Gefähr
dung (unter besonderer Berücksichtigung von Asoziali
tät, Rückfälligkeit 'und Alkoholmißbrauch) sowie von 
Angriffen gegen das sozialistische Eigentum und die 
Volkswirtschaft konzentrieren. Unter regionalem Aspekt 
erfolgt die Konzentration auf Großstädte und auf Ge
biete, die zu den Zentren der Strukturpolitik und des 
gesellschaftliichein Lebens entwickelt werden.
In einem der nächsten Hefte wird ausführlich die Tä
tigkeit dieses Gremiums behandelt werden.

Am 12. Juni 1970 beriet der 3. Strafsenat des Obersten 
Gerichts mit Richtern der Bezirks- und Kreisgerichte 
über Probleme der Jugendstrafrechtsprechung. Insbe
sondere wurden Fragen der komplexen Bekämpfung 
und Vorbeugung der Jugendkriminalität als gemein
same Aufgabe der Rechtspflegeorgane und der örtlichen 
Organe der Staatsmacht erörtert. Dabei nahm die Ver
mittlung guter Arbeitsergebnisse der Gerichte bei der 
Verwirklichung von Maßnahmen strafrechtlicher Ver
antwortlichkeit jugendlicher Straffälliger mit Hilfe ge
sellschaftlicher Kräfte und staatlicher Organe einen 
breiten Raum ein. (Vgl. hierzu den Beitrag von Gei- 
stewLehmann in diesem Heft.)
Es wurden Schlußfolgerungen beraten, die sich aus der 
vom VII. Pädagogischen Kongreß und der 13. Tagung 
des Zentralkomitees der SED geforderten Einheit von 
politisch-ideoiogischer Erziehung und fachlicher Bil
dung der Jugend für die gerichtliche Tätigkeit ergeben
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